
A m t s b l a t t  
Landkreis Straubing-Bogen 
         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 7.45 bis 12.00 Uhr, Mo. bis Mi. 13.00 bis 16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr 
KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle: Mittwoch nachmittags geschlossen, übrige Zeit nach Vereinbarung (bitte nutzen Sie auch 
diese Möglichkeit), Schalterschluss in der Zulassungsstelle jeweils ½ Stunde vor Ende der Sprechzeiten: 
Sie erreichen uns mit dem Stadtverkehr SR, Linie 3, mit der Bahn, Haltestelle Straubing-Ost 
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Prüfung der Jahresabschlüsse 2001 bis 2004 des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Bogenbachtalgruppe, Buchenstr. 3, 94336 Hunderdorf 
 
 
1. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2001 bis 2004 wurde durch den Bayerischen Kommunalen Prü-
fungsverband (Bericht vom  06.10.2005) durchgeführt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2005 bis 2008 
wurde durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (Bericht vom  05.10.2009) durchgeführt. 
Der Zweckverband veröffentlicht nachstehend die Prüfungsergebnisse bzw. die Bestätigungsvermerke: 
 
„6. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für die Wirtschaftsjahre 2001 bis 2004 
Die Buchführung und die Jahresabschlüsse für die Jahre 2001, 2002, 2003 und 2004 entsprechen nach 
unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Die Jahresabschlüsse 
vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Lageberichte stehen im 
Einklang mit den Jahresabschlüssen; die Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.  
 
München, 06.10.2005  
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband  
Dr. Pentenrieder 
Wirtschaftsprüfer"  
 
„6. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2008 
Die Buchführung und die Jahresabschlüsse für die Jahre 2005, 2006, 2007 und 2008 entsprechen nach 
unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Verbandssatzung. Die Jahresabschlüs-
se vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Lageberichte stehen 
im Einklang mit den Jahresabschlüssen; die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutref-
fend dargestellt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Bean-
standungen.  
 
München, 05.10.2009  
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband  
Dr. Pentenrieder 
Wirtschaftsprüfer"  
 
 
2. Die Jahresabschlüsse 2001 bis 2004 sind von der 68. Verbandsversammlung am 29.11.2005 nach § 
25 Abs. 5 Verbandssatzung mit den nachstehenden Abschlusszahlen endgültig anerkannt worden: 
 

Jahr Bilanzsumme Jahresgewinn (+) 
Jahresverlust (-) 

2001 10.939.077,71 DM + 90.234,72 DM 
2002 5.537.556,00 € + 36.310,87 € 
2003 5.375.859,27 € - 18.400,56 € 
2004 5.051.526,95 € - 2.781,25 € 

 

Der Jahresgewinn 2001 wurde vollständig zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet. Der Jahresge-
winn von 2002 mit 1.889,15 € zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet, 34.421,72 € wurden auf neue 
Rechnung vorgetragen. Die Jahresverluste 2003 und 2004 wurden aus den Gewinnvorträgen getilgt. 
 
Die Jahresabschlüsse 2005 bis 2008 sind von der 77. Verbandsversammlung am 14.12.2009 nach § 25 
Abs. 5 Verbandssatzung mit den nachstehenden Abschlusszahlen endgültig anerkannt worden: 
 
 

Jahr Bilanzsumme Jahresgewinn (+) 
Jahresverlust (-) 

2005 4.903.511,05 € - 1.006,81 € 
2006 4.737.999,86 € - 72.392,02 € 
2007 4.584.063,53 € - 2.727,26 € 
2008 4.599.289,21 € + 84.744,16 € 
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Der Jahresverlust 2005 wurde aus dem Gewinnvortrag getilgt. Der Jahresverluste 2006 wurde 12.233,10 
€ aus dem Gewinnvortrag  getilgt und mit 60.158,92 € auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresver-
lust 2007 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresgewinn 2008 wurde mit 62.886,18 € zur 
Tilgung des Verlustvortrages verwendet und 21.857,98 € auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Die Jahresabschlüsse und Jahresberichte werden gemäß § 25 Abs. 4 EBV sieben Werktage nach 
dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogen-
bachtalgruppe, Buchenstr. 3, 94336 Hunderdorf, öffentlich ausgelegt. 
 
Hunderdorf, 15.12.2009 
 
 
 
Stenzel 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 – 941  
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2010 des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Bogenbachtalgruppe 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe Sitz Hunderdorf 

(Landkreis Straubing-Bogen) 
für das Wirtschaftsjahr 2010 

 
 
Aufgrund des § 10 der Verbandssatzung und der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) erläßt die 
Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf € 704.400, in 
den Aufwendungen auf 704.000 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und in den Ausgaben auf € 
230.000 festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
wird auf € 100.000 festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
Hunderdorf, den 02.01.2010 
 
gez. 
 
Stenzel 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
29.12.2009 Nr. 21 – 941 - 6 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmi-
gungspflichtigen Teile enthält. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 KommZG amtlich bekannt gemacht. Der 
Haushaltsplan 2010 liegt eine Woche ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbach-talgruppe 
öffentlich auf. 
Außerdem liegen die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und der Haushaltsplan in der 
Geschäftsstelle innerhalb der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme bereit. 
 
 
Straubing, 07.01.2010 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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21-0132 
 
 
 
Bevölkerungsstand der Gemeinden des Landkreises Straubing-Bogen nach 
dem Stand 30.06.2009 
 
 
 
Städte, Märkte, Gemeinden und 
Verwaltungsgemeinschaften 
 
 
im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
 
Nachstehend werden die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des Landkreises 
Straubing-Bogen vom 30.06.2009 bekannt gegeben. 
 
 

 Landkreis Straubing-Bogen Niederbayern
Gemeinde  Einwohner 

  insgesamt 
09278112 Aholfing 1 759 
09278113 Aiterhofen 3 410 
09278116 Ascha 1 537 
09278117 Atting 1 648 
09278118 Bogen, St 10 144 
09278120 Falkenfels 1 000 
09278121 Feldkirchen 1 936 
09278123 Geiselhöring, St 6 784 
09278129 Haibach 2 159 
09278134 Haselbach 1 669 
09278139 Hunderdorf 3 308 
09278140 Irlbach 1 157 
09278141 Kirchroth 3 725 
09278143 Konzell 1 813 
09278144 Laberweinting 3 415 
09278146 Leiblfing 3 931 
09278147 Loitzendorf  634 
09278148 Mallersdorf-Pfaffenberg, M 6 485 
09278149 Mariaposching 1 422 
09278151 Mitterfels, M 2 490 
09278154 Neukirchen 1 830 
09278159 Niederwinkling 2 453 
09278167 Oberschneiding  2 743 
09278170 Parkstetten 2 977 
09278171 Perasdorf  681 
09278172 Perkam 1 526 
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09278177 Rain 2 669 
09278178 Rattenberg 1 841 
09278179 Rattiszell 1 437 
09278182 Salching 2 500 
09278184 Sankt Englmar 1 468 
09278187 Schwarzach, M 2 822 
09278189 Stallwang 1 392 
09278190 Steinach 3 003 
09278192 Straßkirchen 3 293 
09278197 Wiesenfelden 3 609 
09278198 Windberg 1 051 

 zusammen 97 721 
 

 
 
 
Straubing, 04.01.2010 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Ranker 
Regierungsinspektor 
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E I N L A D U N G  
 

zur Sitzung der Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes 
Straubing-Bogen 

 
Ich lade hiermit die Verbandsräte zu der am  
 

Donnerstag, 21.01.2010, 16.00 Uhr,  
im großen Sitzungssaal des Landratsamtes  

 
stattfindenden 1. Verbandsversammlung 2010 ein. 
 
 
Bei Verhinderung bitte ich um kurze Benachrichtigung und Verständigung des Vertre-
ters. 
 
 

 
T a g e s o r d n u n g  

 
 

(öffentlicher Teil) 
 
 

1. Genehmigung der Niederschrift vom 27. April 2009 
 

2. Baumaßnahmen an Schulen; 
Gesamtkonzept über bauliche Maßnahmen an den Schulen des Berufsschul-
verbandes 
 

3. Örtliche Rechnungsprüfung; 
Örtliche Prüfung und Feststellung der Jahresrechnung 2008 und Erteilung der 
Entlastung gem. Art. 102 Abs. 3 GO (Anlage) 
 

4. Leistungsentgelt nach § 18 TVöD; 
Dienstvereinbarung über die Zahlung von Leistungsentgelt nach § 18 TVöD  
 

5. Haushaltswesen; 
Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt 
 

6. Bekanntgabe von Eilentscheidungen 
 

7. Mitteilungen 
 
 

 
 
 
 


